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149. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig 
"Grundschule Wedderkopsweg";
Stadtgebiet zwischen Wedderkopsweg, Triftweg und A 391
Auslegungsbeschluss
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhörung) 25.11.2020 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 02.12.2020 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 08.12.2020 N

Beschluss:

1. Dem Entwurf der 149. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung mit 
Umweltbericht wird zugestimmt.

2. Der Entwurf der 149. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung mit 
Umweltbericht sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Sachverhalt:
Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über die 
Auslegung von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die Stadt-
bezirksräte zu beschließen haben, noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist.

Folglich besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Da diese auch nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen wurde, bleibt 
es bei der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Inhalt und Verfahren
Dem beiliegenden Entwurf des Änderungsplanes (Anlage 1) und der Begründung mit Um-
weltbericht (Anlage 2) sind Gegenstand der Änderung, Ziel, Zweck und wesentliche Auswir-
kungen der Planänderung zu entnehmen.

Die Unterlagen zur 149. FNP-Änderung standen der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB in 
Form eines Aushangs sowie im Internet in der Zeit vom 18.10 2019 bis 28.10.2019 zur Verfü-
gung. Darüber hinaus wurde im Rahmen einer Abendveranstaltung am 28.10.2019 die Pla-
nung erläutert. Die Fragen der Anwesenden sowie die jeweiligen Antworten wurden in einer 
Niederschrift zusammengefasst (Anlage 4).

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit 
Schreiben vom 23.06.2020 und Fristsetzung zum 23.07.2020 zur Stellungnahme aufgefor-
dert.



Die für die Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes bedeutenden Inhalte der Stellung-
nahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden teilweise in die Planunterla-
gen aufgenommen. Die eingegangenen Stellungnahmen, jeweils mit einer Stellungnahme 
der Verwaltung und einem Beschlussvorschlag versehen, sind Bestandteil der Vorlage zum 
Planbeschluss im nächsten Verfahrensschritt.

Empfehlung
Die Verwaltung empfiehlt die öffentliche Auslegung der 149. FNP-Änderung „Grundschule 
Wedderkopsweg“ in der vorliegenden Fassung.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Änderungsplan
Anlage 2 Begründung mit Umweltbericht 
Anlage 3: Niederschrift zur Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB
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149. Änderung des Flächennutzungsplanes „Grundschule Wedderkopsweg“  Stand: 23.09.2020 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 
 

1 Rechtsgrundlagen -  Stand: 27.08.2020 - 
 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl I S. 1728) 

 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl I S. 3786) 

 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zuletzt 
geändert durch Artikel 103 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl I S. 1328) 

 
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 
290 der Verordnung vom 19. Juni 2019 (BGBl. I S. 1328) 

 
1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel 117 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
 

1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGB-
NatSchG) 
 
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert 
durch Artikel 3, § 21, des Gesetzes vom 20. Mai 2019 (Nds. GVBl. S. 88) 

 
1.8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (Nds. GVBI S. 244) 

 
1.9 Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig (RROP) 

 
In der Fassung vom 1. Juni 2008 (Rechtskraft durch Bekanntmachung des 
Zweckverbandes Großraum Braunschweig) 

 
1.10 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 
 

In der Fassung der Neubekanntmachung vom 26. September 2017 (Nds. GVBl. 
S. 378) 
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  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 
 

2 Städtebauliche Grundlagen 
 
Die Stadt Braunschweig zählt zurzeit ca. 250.000 Einwohner und ist damit die zweitgrößte 
Stadt Niedersachsens. Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2008 
(LROP) und im Regionalen Raumordnungsprogramm von 2008 für den Großraum Braun-
schweig (RROP) ist die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den Nachbar-
städten Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum in Südost-Niedersachsen mit der 
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten verbindlich 
festgelegt. 
 
Die Siedlungsentwicklung ist dabei vorrangig auf das zentralörtliche System auszurichten, 
was insbesondere auch für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten gilt. Im Groß-
raum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen Standorten, die über Zu-
gangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. Buslinien verfügen, konzentriert wer-
den. Eine weitere Aufgabe ist die Sicherung der Bildungsinfrastruktur, der mit dieser Ände-
rung des Flächennutzungsplans Rechnung getragen wird. 
 

 
Regionales Raumordnungsprogramm 2008 (Ausschnitt)  
 
Folgende Darstellungen enthält das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP 2008) in-
nerhalb des Geltungsbereichs der FNP-Änderung: 
 
- Vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich (Nachrichtli-

che Übernahme, Begründung zu II 1.1) 
- Vorranggebiet für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung (III 2.4 

(6) [Z]*, Textziffer des RROP) 
- Vorranggebiet Autobahn (IV 1.4 (2) [Z]*, Textziffer des RROP) 
 
Die Darstellungen im RROP basieren auf einem Maßstab von 1:50.000. Östlich der Tan-
gente verbleibt nur ein kleiner Teil des westlich der Tangente recht großzügigen Vorrang-
gebietes für Erholung. Aufgrund der geringen Größe des Geltungsbereiches der FNP-
Änderung (ca. 1 Hektar) wird in Anwendung der maßstäblich gegebenen planerischen Un-
schärfe der Regionalplanung seitens des Regionalverbandes Großraum Braunschweig von 
einem Zielabweichungsverfahren abgesehen. Das Ziel der Raumordnung kann auch mit 
dieser geringfügigen Inanspruchnahme für das dann verbleibende Vorranggebiet funktional 
bestehen bleiben. Der größte Teil des zugehörgien Freiraums bleibt erhalten, wie auch die 
direkte Wegeverbindung zum eigentlichen Erholungsraum westlich derAutobahn. 
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Damit ist die Planung im Sinne gem. § 1 Absatz 4 BauGB den Zielen der Raumordnung 
angepasst. 
 
Lage und kurze Beschreibung des Gebiets  
Die Fläche, für die die 149.Flächennutzungsplanung und der Bebauungsplan „Grund-
schule Wedderkopsweg“, LE 38, geändert bzw. aufgestellt werden soll, befindet sich im 
Stadtbezirk Westliches Ringgebiet. Sie liegt zwischen dem Wedderkopsweg, dem Trift-
weg und der A 391 und ist derzeit planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen.  
 
Der aktuelle Flächennutzungsplan in der Form der Bekanntmachung vom 06.10.2005 
stellt für diesen Bereich Grünfläche dar. Aus dieser Darstellung kann die vorgesehene 
Nutzung für die Schule nicht entwickelt werden. Es ist daher der Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren zu ändern. Hierzu wird die 149. Flächennutzungsplanänderung durchge-
führt. Die geplante Grundschule dient der Wohnbevölkerung vor Ort und ist nicht von 
überregionaler Bedeutung. Die zweizügige Grundschule hat nicht die Größe, dass sie im 
FNP als überörtlich bedeutende Einrichtung des Gemeinbedarfs darzustellen ist. Daher ist 
es beabsichtigt die Fläche als Wohnbaufläche darzustellen. 
 
 

 
Bisherige Darstellung im FNP 
 

 
Zukünftige Darstellung im FNP 
 

Kartengrundlage: 
Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation 

 
 
3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung 
 
Infolge der baulichen Entwicklung im Wohnungsbau, der sich insbesondere auf die schon 
bestehenden Siedlungsbereiche konzentriert, muss auch im Westlichen Ringgebiet die 
soziale Infrastruktur erweitert werden. Insbesondere wegen der in Planung oder in jüngs-
ter Zeit umgesetzten Wohnungsbauprojekte „Ernst-Amme-Straße“, „Feldstraße“, „Nolte-
meyer-Gelände“und „Spinnerstraße-Nordost“ ist eine weitere Grundschule im (Nord)west-
lichen Ringgebiet erforderlich, um die Grundschulversorgung in diesem Stadtgebiet zu si-
chern. Aus diesem Grund ist der Bau einer zweizügigen weiteren Ganztagsgrundschule 
mit einer Sporthalle im Westlichen Ringgebiet erforderlich. 
 
Innerhalb des dicht bebauten Westlichen Ringgebietes gibt es nur wenige räumliche Mög-
lichkeiten zur Realisierung der neuen Grundschule, wobei die Verfügbarkeit geeigneter 
Flächen, die in einem adäquaten Zeitrahmen entwickelt werden können, zusätzlich ein-
schränken. Unter städtebaulichen Gesichtspunkten kommen hierfür lediglich zwei Stand-
orte in Betracht.  
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Der eine Standort liegt südlich des Madamenweg, in direkter Nähe des definierten Such-
raums, befindet sich aber im Schulbezirk der Grundschule Bürgerstraße. 
 
Ein veränderter Zuschnitt der Grundschulbezirke Diesterwegstraße und Bürgerstraße un-
ter Bildung eines neuen Schulbezirks für die geplante Grundschule ist hier nicht sinnvoll 
möglich. Schulfachlich ist der Standort daher weniger geeignet.  
 
Der zweite Standort befindet sich westlich des Wedderkopswegs zwischen Schölkestraße 
und Triftweg. Ein Teil der Fläche befindet sich in städtischem Eigentum. Darüber hinaus 
sind zwei private Grundstücksflächen betroffen, wovon eine bereits von der Stadt erwor-
ben werden konnte. Dieser Standort befindet sich im Grundschulbezirk Diesterwegstraße. 
Ferner befindet sich das Baugebiet Feldstraße, aus dem das höchste zusätzliche Schüler-
aufkommen von allen im Grundschulbezirk Diesterwegstraße geplanten Baugebieten zu 
erwarten ist, in unmittelbarer Nähe. Der Standort ist daher aus schulfachlicher Sicht be-
sonders geeignet.  
 
Um das durch die dynamische Baulandentwicklung zu erwartende Schüleraufkommen be-
wältigen zu können und längere Interimslösungen möglichst zu vermeiden, ist das Bauleit-
planverfahren möglichst zügig abzuwickeln. Da sich die betreffenden Flächen bereits 
überwiegend im städtischen Eigentum befinden, kann dieser Standort kurzfristig entwi-
ckelt werden. 
 
 
 
4 Umweltbericht 
 
4.1 Beschreibung der Planung 
 
Die im parallelen Bebauungsplanverfahren geplante zweizügige Grundschule erfordert ca. 
2.600 m² Bruttogeschossfläche zuzüglich eines Pausenhofes von ca. 1000 m². Darüber 
hinaus soll eine Sporthalle mit ca. 1700 m² Bruttogeschossfläche angegliedert werden, die 
auch außerhalb des Schulbetriebes genutzt werden soll.  
 
Planungsziel des Bebauungsplanes ist die Festsetzung einer Fläche für Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Schule“ und „Sporthalle“. Mit dieser Festsetzung ist die geplante 
Einrichtung planungsrechtlich zulässig. Aus der zukünftig im Flächennutzungsplan darge-
stellten Wohnbaufläche ist diese Nutzung gemäß § 8 (2) BauGB entwickelt. 
 
Die Fläche, die bebaut werden soll, grenzt nördlich an die Autobahn 391 und östlich sowie 
südlich direkt an vorhandene Wohnbebauung. Die Vorhabenfläche ist dem Außenbereich 
entsprechend § 35 BauGB zuzuordnen. Die auf der Westseite angrenzende Fläche ist 
ebenfalls dem Außenbereich zuzuordnen, wobei diese überwiegend mit Kleingärten ge-
nutzt wird. Teilweise sind diese mit Gartenhäusern, in einem Fall auch mit einem älteren 
Wohnhaus, bebaut.  
 
Mit der Realisierung der Grundschule wird sowohl durch die Hochbaumaßnahmen, als 
auch durch die Zubehörflächen, wie Schulhof und Stellplätze, die bisher als Weideland 
genutzte Fläche versiegelt.  
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4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen 
 
Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Planung 
und deren Berücksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforderlich, bei der 
Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiedergegeben. 
 
Übergeordnete Vorgaben 
 
Im Rahmen einer FNP-Änderung sind die grundsätzlichen Anforderungen an die Berück-
sichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung, die sich aus dem Bauge-
setzbuch und den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen ergeben, zu beachten. In 
diesen Fachgesetzen und Fachplänen schlagen sich die auf Ebene der Europäischen 
Union und auf Bundes- Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzie-
len nieder. Dabei sind die konkret für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Ent-
wicklungsziele der genannten Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu 
berücksichtigen. Soweit erforderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berücksichtigten 
übergeordneten planerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4. 
Stadtweite Fachplanungen und Gutachten 
Für das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, die um-
weltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher Tiefe mit 
dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterlagen: 

• Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 

• Landschaftsrahmenplan, 1999, Teil-Aktualisierung 2008-2014 

• Stadtklimaanalyse Braunschweig Steinicke & Streifeneder, Richter & Röckle, 2012, 
Kapitel 5 und 6 

• Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2 
 
Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten 
Darüber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende, auf 
die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und Gutachten 
erstellt. Die Ergebnisse werden, soweit erforderlich, bei der Beschreibung und Bewertung 
unter Kap. 4.4 wiedergegeben.  

• Luftschadstoffgutachten, Lohmeyer, Januar 2020 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, LaReG, Dezember 2019 

• Bodengutachten, GGU Bericht 10891/2019 und 10891.2/2019 

• Entwässerungskonzept, Behrendt Ingenieure GmbH, 14.08.2019 

• Schalltechnisches Gutachten, ATM Ingenieurgesellschaft mbH, 11.03.2020 

• Verkehrsgutachten, Ingenieurgesellschaft Dr.-Ing. Schubert, April 2020 
 
 
4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informations-
grundlagen 
 
Die Umweltprüfung bezog sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. – soweit erfor-
derlich, auf dessen nähere Umgebung. Gegenstand der Umweltprüfung sind nach Maß-
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gabe des Baugesetzbuches die für den Betrachtungsraum und das Planvorhaben pla-
nungs- und abwägungserheblichen Umweltbelange. 
 
Die Umweltprüfung wurde nach folgender Methodik vorgenommen: 
 
• Auswertung der unter 4.2 genannten planerischen Vorgaben und Quellen. Die bei der 

Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten technischen und 
sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entnehmen bzw. soweit 
erforderlich in Kap. 4.4 beschreiben 

• Ortsbegehungen 

• Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) und 4 (2) BauGB ermittelten In-
formationen  

• Die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens auf Basis der konkreten Planung 

 
Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 
BauGB an den Darstellungen dieser FNP-Änderung. Geprüft wird, welche erheblichen 
Auswirkungen auf die Umweltbelange bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
erkennbar sind. Eine vertiefte Prüfung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplans auf Basis 
einer konkreteren Planung.  
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen sowie Kennt-
nislücken bestanden nicht. 
 
 
4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 
Die Ermittlung der Umweltsituation der einzelnen Belange erfolgt nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand und durch zeitgemäße Prüfmethoden jeweils insbesondere für die Umwelt-
merkmale, die erheblich beeinflusst werden 
 
Da die Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen 
keine Baurechte festsetzt, sind die möglichen Auswirkungen während der Bauphase und 
während der Betriebsphase nicht abschätzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung konkretisiert. 
 
 
4.4.1 Mensch und menschliche Gesundheit 

 
4.4.1.1 Betroffenheit Mensch 
 
Der Mensch und die menschliche Gesundheit können durch Emissionen/Immissionen ver-
schiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw. deren Um-
setzung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen können sowohl einzelne 
Menschen als auch die Bevölkerung betreffen. Soweit die Auswirkungen den Schutzgü-
tern (z.B. Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet werden können, werden sie in 
den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes aufgeführt. Soweit eine solche Zuord-
nung nicht möglich ist, werden die Auswirkungen im Folgenden aufgeführt. Es handelt 
sich dabei im Wesentlichen um den Aspekt Lärm.  
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4.4.1.2 Lärm 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Auf das Plangebiet wirken Straßenverkehrslärm und Gewerbelärm ein. Beim Straßenver-
kehrslärm ist die A391 pegelbestimmend; Schölkestraße und Triftweg tragen dagegen 
kaum zur Lärmbelastung bei. Bezüglich des Gewerbelärms wurden das nördlich der 
Schölkestraße gelegene Gewerbegebiet und ein nördlich der Autobahn gelegener Gewer-
bebetrieb untersucht. 
 
Die Immissionsbelastung durch den Straßenverkehr wird entsprechend den Vorgaben der 
Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen (RLS 90) rechnerisch ermittelt. Auf Basis der 
Verkehrszählung 2016 werden bei freier Schallausbreitung an der nördlichen, der Auto-
bahn zugewandten Grenze des Plangebietes Beurteilungspegel von 66 dB(A) am Tag 
und 60 dB(A) in der Nacht in 5,8 m Höhe (1. Obergeschoss) erreicht. Bis zur südlichen 
Plangebietsgrenze nehmen die Beurteilungspegel in 5,8 m Höhe auf 58 dB(A) am Tag 
und 51 dB(A) in der Nacht ab. 
 
Bei dem Gewerbegebiet nördlich der Schölkestraße handelt es sich um ein eingeschränk-
tes Gewerbegebiet. Mit flächenbezogenen Schallleistungspegeln von 55 dB(A)/m² am Tag 
und 40 dB(A)/m² in der Nacht werden die Immissionsrichtwerte am südlich gegenüberlie-
genden Allgemeinen Wohngebiet eingehalten. Damit wirkt sich der Gewerbelärm nicht 
mehr nachteilig auf das Plangebiet aus. Der nördlich der Autobahn gelegene Gewerbebe-
trieb (TEDI) muss ebenfalls Immissionsrichtwerte in der unmittelbaren Nachbarschaft ein-
halten, sodass auch hieraus keine relevanten Immissionen für das Plangebiet zu berück-
sichtigen sind. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Die Immissionsbelastung im Plangebiet ist im Wesentlichen von der Verkehrsmenge auf 
der Autobahn A391 abhängig. Bis zum Jahr 2030 wird sich die Verkehrsmenge um rund 
6% erhöhen. Dies führt zu einer kaum spürbaren Pegelerhöhung von weniger als 
0,5 dB(A). Die Belastung durch Verkehrslärm im Plangebiet wird auch durch den Fahr-
bahnbelag und die Höhe der Lärmschutzwände entlang der A391 beeinflusst. Nach der-
zeitigem Kenntnisstand sind hier keine Veränderungen zu erwarten. Ohne Durchführung 
der Planung wird keine Änderung der Emissionssituation des Plangebietes zu erwarten 
sein. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt, das 
die Geräuschsituation im Plangebiet untersucht.  
 
Auf Basis der Verkehrsprognose 2030 werden bei freier Schallausbreitung an der nördli-
chen, der Autobahn zugewandten Grenze des Plangebietes Beurteilungspegel von 
66 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht in 5,8 m Höhe (1. Obergeschoss) erreicht. 
Bis zur südlichen Plangebietsgrenze nehmen die Beurteilungspegel in 5,8 m Höhe auf 
58 dB(A) am Tag und 52 dB(A) in der Nacht ab. Die schalltechnischen Orientierungswerte 
für ein Allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht werden 
im Plangebiet teils deutlich überschritten. Die Grenze zur Gesundheitsgefährdung wird – 
unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Abstände zwischen Bebauung und Autobahn 
– jedoch nicht erreicht. 
 
Die Geräusche aus den benachbarten Gewerbebetrieben bleiben deutlich unter den zu-
lässigen Immissionsrichtwerten und tragen nicht relevant zur Geräuschbelastung im Plan-
gebiet bei. 
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Durch die vorgesehene Darstellung des Plangebietes als Wohnbaufläche sind schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche aus dem Plangebiet bzw. durch das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen an den benachbarten schutzwürdigen Nutzungen nicht zu erwarten. 
Im schalltechnischen Gutachten wurde darüber hinaus nachgewiesen, dass auch bei Er-
richtung einer Grundschule mit Sporthalle die maßgeblichen Immissionsrichtwerte in der 
Umgebung des Plangebietes eingehalten werden können. 

 
 
4.4.1.3 Sonstige Emissionen/Immissionen 
 
Sonstige Emissionen/Immissionen  
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Im Bestand wird die Fläche als Pferdeweide genutzt. Aufgrund der ausreichenden Entfer-
nung zur umliegenden Wohnbebauung ist durch die aktuelle Nutzung mit keinen negati-
ven Auswirkungen durch Lärm, Geruch oder Staub an der Wohnbebauung zu rechnen. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Ohne die Durchführung der Planung ist nach heutigem Sachstand zu erwarten, dass auch 
weiterhin keine weiteren Emissionen (Geruch, Staub o. ä.) ausgehen, die in der Umge-
bung zu einer Beeinträchtigung führen könnten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Aufgrund der geplanten Nutzungsart (Schule) sowie der ausreichenden Entfernung zur 
umliegenden Wohnbebauung ist durch das Vorhaben mit keinen negativen Auswirkungen 
durch Geruch, Staub o. ä. an der bestehenden Wohnbebauung zu rechnen. 
 
4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Im Zuge des Bebauungs-Planverfahrens wurde im Jahr 2019 durch die Planungsgemein-
schaft LaReG GbR eine faunistische/floristische Kartierung durchgeführt. Das Untersu-
chungsgebiet geht über den Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes an der West- und 
Südseite hinaus und reicht an der Südseite bis zum Siedlungsrand sowie an der West-
seite bis zum angrenzenden Erschließungsweg. 
 
Tiere 
Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurden 18 Vogelarten im Untersuchungsgebiet nach-
gewiesen. Bei den meisten Arten handelt es sich um siedlungsraumtypische Gehölzbrü-
ter, die entweder Freinester anlegen oder in Höhlen brüten. Dabei handelt es sich bei 
Rauchschwalbe, Rotmilan und Star um Rote Liste-Arten. Girlitz, Stieglitz und Turmfalke 
stehen in Niedersachsen auf der Vorwarnliste. Rotmilan und Turmfalke sind nach Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) streng geschützt. Die Arten Turmfalke, Rotmilan, 
Rauchschwalbe, Eichelhäher und Star wurden lediglich als Nahrungsgäste erfasst. 
 
Des Weiteren wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt im Geltungsbereich des Flä-
chennutzungsplans vier Fledermausarten erfasst. Alle Fledermausarten sind in der FFH-
Richtlinie im Anhang IV aufgeführt und somit streng geschützt. Dem Untersuchungsgebiet 
ist aufgrund der Nachweise von fünf Fledermausarten eine mittlere Bedeutung als Le-
bensraum zuzuweisen. 
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Pflanzen 
Zur Erfassung der Biotoptypen wurde im August 2019 eine Kartierung nach dem „Kartier-
schlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ durchgeführt. Zusätzlich erfolgte eine Erfas-
sung von naturschutzfachlich relevanten Pflanzenarten. Dies beinhaltet die nach 
BNatSchG besonders bzw. streng geschützten Pflanzenarten sowie die Pflanzenarten der 
Roten Liste.  
 
Der Plangeltungsbereich umfasst überwiegend Weidegrünland, eine Gartenanlage mit 
Siedlungsgehölzen und kleinflächige Gebüschbestände, sowie an der Grenze zu den an-
grenzenden Verkehrsflächen begleitendes Abstandsgrün.  
 
Das von Pferden beweidete Intensivgrünland wird von nährstoffbedürftigen Süßgräsern 
dominiert und ist als Biotoptyp allgemeiner bis geringer Bedeutung zuzuordnen. Die süd-
östlich im Planbereich gelegene Gartenanlage mit reichen Grünstrukturen ist ebenfalls ei-
nem Biotoptyp allgemeiner bis mittlerer Bedeutung zuzuordnen. Sie weist insbesondere 
verschiedene Obstbaumsorten sowie an der Grenze zum Wedderkopsweg eine Zierhecke 
aus vorwiegend Rotem Hartriegel, eine Baumgruppe aus Bergahornen und Hainbuchen 
und zum Triftweg eine Baumreihe aus Bergahornen auf. Die Zierhecke entspricht einem 
Biotoptyp geringer Bedeutung. Der Großteil des Baumbestandes besteht aus schwachem 
bis mittlerem Baumholz. Wobei die Bergahorne an der Grenze zum Triftweg für den Na-
turschutz als wertvoll anzusehen sind. 
 
 
Biologische Vielfalt 
Das Plangebiet ist aufgrund seiner Siedlungsrandlage und der überwiegenden Intensiv-
weidelandnutzung stark überformt. Die biologische Vielfalt ist insgesamt eingeschränkt, 
was sich u. a. im eher geringen Angebot an Lebensräumen zeigt, die sich nur bestimmte, 
an die städtische Umgebung angepasste Tier- und Pflanzenarten erschließen können. 
 
Schutzgebiete und Objekte des Naturschutzes, besonderer Artenschutz 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung des Natura 2000-Netzes, also FFH- oder EU-
Vogelschutzgebiete, sind nicht durch das Vorhaben betroffen. Das Plangebiet unterliegt 
derzeit auch keinem gesetzlichen Schutzstatus als Naturschutz- oder Landschaftsschutz-
gebiet. Naturdenkmäler sind nicht vorhanden. 
 
Biotope, die nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG ge-
schützt sind, sowie nach § 29 BNatSchG und § 22 Abs. 3 und 4 NAGBNatSchG ge-
schützte Landschaftsbestandteile kommen innerhalb des Plangebietes nicht vor. 
 
Eine Äquivalenz eines im Plangebiet vorhandenen Biotoptyps zu einem Lebensraumtyp 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie besteht nicht. 
 
Naturschutzfachlich relevante Pflanzenarten (nach BNatSchG besonders oder streng ge-
schützt sowie Arten der Roten Liste) wurden nicht nachgewiesen.  
 
Grundsätzlich zählen alle wildlebenden europäischen Vogelarten gemäß Vogelschutz-
Richtlinie (VSR) in Verbindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu den be-
sonders geschützten Arten und unterliegen damit in jedem Falle den Artenschutzverboten 
des § 44 BNatSchG. Als streng geschützte Vogelarten gemäß BNatSchG wurden im Rah-
men der Bestandserfassung des gesamten Untersuchungsraumes der Rotmilan und der 
Turmfalke nur als Nahrungsgast nachgewiesen. Alle Fledermausarten sind in der FFH-
Richtlinie im Anhang IV angeführt und somit streng geschützt, auch sie unterliegen damit 
den Artenschutzverboten des § 44 BNatSchG.  
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei Vorführung der aktuellen Nutzung ist nicht mit einer Änderung des Artenspektrums zu 
rechnen. Somit erfolgt bei Nicht-Durchführung der Planung am Standort keine Änderung 
der Situation und die aktuelle Situation würde bestehen bleiben. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Tiere 
Durch die Beseitigung von Gehölzen und Vegetationsflächen gehen Brut- und Nahrungs-
habitate von Vögeln und Fledermäusen verloren. Mit der Erhaltung der Gehölzstruktur 
entlang des Wedderkopsweges und Baumgruppen an der Grenze zum Triftweg können 
die negativen Auswirkungen bezüglich des Verlustes natürlicher Brut- und Nahrungshabi-
tate von Vögeln und Fledermäusen minimiert werden. Weggefallene Gehölze sollen im 
Zuge der Eingriffsregelung, soweit möglich, im räumlichen Zusammenhang ausgeglichen 
werden, um lokalen Vogel- und Fledermauspopulationen neue Lebensräume zu schaffen. 
Dies soll durch Neupflanzungen von Gehölzen, als auch durch das Anbringen von Nisthil-
fen im Bereich der Neubauten geschehen. Mit der Gestaltung und Herrichtung der Außen-
anlagen der Schule werden auch für andere Artengruppen, u.a. Insekten, Ersatzhabitate 
geschaffen. 
 
Bei den betroffenen Brutvogelarten handelt es sich ausschließlich um häufige und weit 
verbreitete Arten städtischer Habitate, deren Erhaltungszustände sich durch die bau- und 
betriebsbedingten Störungen nicht verschlechtern würden. Prinzipiell kann es durch das 
Vorhaben und die entsprechend veränderte Flächennutzung zu geringfügigen Verschie-
bungen des Artenspektrums kommen. 
 
Pflanzen 
Mit dem Bau der Grundschule und der Sporthalle sowie der damit einhergehenden Ver-
siegelungen gehen die vorhandenen Grünstrukturen weitgehend verloren. Die an der süd-
östlich des Plangebietes an der Grenze zum Triftweg gelegenen Baumgruppen, die für 
den Naturschutz als wertvoll anzusehen sind, sollen erhalten werden. Sie werden im pa-
rallelen Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzt. Weitere, den Wedderkopsweg beglei-
tende Grünstrukturen, insbesondere Hecken und Sträucher, liegen außerhalb der künfti-
gen Baufläche und sollen ebenfalls erhalten werden. In diesem Zusammenhang wird für 
die östlich benachbarte Wohnbebauung eine mögliche visuelle negative Auswirkung mini-
miert.  
 
Im Zusammenhang mit der Freiflächengestaltung werden neue umfangreiche Grünstruk-
turen geschaffen, die geeignet sind, neue Lebensräume für die heimische Fauna zu 
schaffen. Weiterhin werden auf Bebauungsplanebene für den Ausgleich unvermeidbarer 
Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft auf externen Flächen ausgewiesen. Durch die 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen wird durch den dadurch erreichten ökologi-
schen Mehrwert der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich gesichert. 
 
Biologische Vielfalt 
Insgesamt kommt es durch das Vorhaben rein quantitativ gesehen zu einer Reduzierung 
von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Durch Maßnahmen, wie die Freiflächenanla-
gen einschließlich Neupflanzung von Bäumen sowie Dachbegrünung, werden neue Habi-
tate geschaffen und so der Reduzierung entgegengewirkt. Von einer Erhöhung der Arten-
vielfalt oder genetischen Vielfalt ist nicht auszugehen, hingegen sind geringfügige Ver-
schiebungen im Artenspektrum zu erwarten. 
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Die Ermittlung und Bewertung der Umweltsituation der einzelnen Belange erfolgt nach ge-
genwärtigem Kenntnisstand und durch zeitgemäße Prüfmethoden jeweils insbesondere 
für die Umweltmerkmale, die erheblich beeinflusst werden.  
 
Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung können nur solche Auswirkungen auf das 
betrachtete Schutzgut geprüft werden, die aufgrund der Darstellungen der Flächennut-
zungsplanänderung absehbar sind.  
 
4.4.3 Fläche 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Der Natürlichkeitsgrad sowie die Ertragspotentiale der Fläche sind unter Berücksichtigung 
des stark urban geprägten Umfeldes und der Vornutzung als gering zu bewerten. Das 
Plangebiet selbst wird überwiegend als Weidefläche genutzt. An der Westseite setzt sich 
eine kleingärtnerische Nutzung fort. Innerhalb des Plangebietes bestehen Versiegelungen 
nur in geringfügigem Ausmaß im Zusammenhang mit Pferdeunterständen und einer Gar-
tenlaube. 

 
Auch wenn die Fläche derzeit bauplanungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen ist, 
befindet sie sich innerhalb des Siedlungskörpers „Westliches Ringgebiet“. Das Vorhaben 
ist somit im größeren Zusammenhang betrachtet der Innenentwicklung zuzuordnen. 

 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Die überwiegenden Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt Braunschweig. Auch 
wenn die vorhandene Weidefläche von einem Landwirt gepachtet ist, ist bauliche Entwick-
lung an dieser Stelle kurzfristig nicht zu erwarten. An dem Versiegelungsgrad der Flächen 
wird sich ohne Durchführung der Planung zunächst wenig ändern. Aufgrund der Lage der 
Flächen innerhalb des Stadtgebietes und dem derzeitigen Siedlungsdruck ist jedoch lang-
fristig eine bauliche Entwicklung wahrscheinlich.  
 
Aufgrund des vorliegendes Bedarfes für die neue Grundschule müssten ggf. höherwertige 
Flächen in Anspruch genommen werden. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Mit der Umsetzung der Planung gehen bisher landwirtschaftliche Grünlandflächen verlo-
ren und werden versiegelt. Dieser Sachverhalt widerspricht zunächst dem in der Bauleit-
planung zu berücksichtigende Belang gem. § 1 Abs.6 Nr. 8 b. Eine Umnutzung landwirt-
schaftlicher Nutzflächen soll nur in einem notwendigen Umfang erfolgen und sind zu be-
gründen. Dabei sollen Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden. 
 
Letztlich ist die Planung dieser sozialen Infrastrukturmaßnahme aber Resultat der bauli-
chen Entwicklung von Wohnbauprojekten innerhalb des westlichen Ringgebietes zur De-
ckung des aktuellen Bedarfes an neuem, zusätzlichem Wohnraum. Diese Wohnbaupro-
jekte wurden und werden als Maßnahmen der Innenentwicklung sowie baulicher Wie-
dernutzbarmachung von Brachflächen durchgeführt und folgen diesbezüglich dem Pla-
nungsgrundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der städtebauli-
chen Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung. Diese städtebauli-
chen Wohnbauentwicklungsmaßnahmen erfordern zusätzliche Kapazitäten entsprechen-
der sozialer Infrastruktureinrichtungen wie insbesondere Schulen, Kindergärten und Kin-
derkrippen. Die Kapazität an Kindergärten und Kinderkrippen wird teilweise durch Erwei-
terungen vorhandener Einrichtungen oder Neuplanung an verschiedenen Standorten in-
nerhalb des westlichen Ringgebietes erhöht. Die Kapazität der vorhandenen Grundschu-
len im westlichen Ringgebiet lässt sich durch Erweiterungen vorhandener Standorte nicht 
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in ausreichendem Maße anpassen, sodass ein neuer Standort mit einem Schulneubau er-
forderlich wird. Die Standortplanung für eine Grundschule muss bezüglich der grundsätzli-
chen Eignung verschiedene Voraussetzungen und Kriterien erfüllen. Insbesondere müs-
sen schulische Belange und die Flächenverfügbarkeit berücksichtigt werden. Der überwie-
gende Teil des Plangebietes befindet sich im Eigentum der Stadt Braunschweig und erfüllt 
insofern diese Voraussetzungen, sodass der erforderliche Schulneubau zeitnah zu der 
Wohnbauentwicklung realisiert werden kann.  

 
 
4.4.4 Boden 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Als natürliche Bodenart sind im Plangebiet Gley-Braunerden verbreitet, die aufgrund 
der bisherigen Nutzung vermutlich anthropogen überprägt sind.  
Darunter folgen weichselzeitliche Sande der Niederterrasse in unbekannter Mächtig-
keit.  
 
Im Rahmen der im Rahmen des Bebauungsplans durchgeführten Baugrunduntersuchung 
wurde im Oberboden eine schwach erhöhte PAK-Konzentration festgestellt. In einer da-
raufhin durchgeführten Oberbodenuntersuchung nach BBodSchV wurden nur sehr ge-
ringe Benzo(a)pyren-Konzentrationen gemessen, die unterhalb des Prüfwertes für die 
sensibelste Nutzung als Kinderspielfläche liegen. Eine mögliche Gefährdung der mensch-
lichen Gesundheit über den Wirkungspfad Boden-Mensch ist somit nicht zu befürchten. 
 
Kampfmittel 
Im Geltungsbereich ist mit Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rechnen.  
 
Altlasten 
Für die überplante Fläche besteht kein Altlastenverdacht.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Ohne Durchführung der Planung bleiben die natürlichen Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund des vorliegendes Bedarfes für die neue Grundschule müssten ggf. höherwertige 
Flächen in Anspruch genommen werden. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Bei Durchführung der Planung gehen die natürlichen Bodenfunktionen auf der überplan-
ten Fläche in weiten Teilen verloren. Die Inanspruchnahme der Fläche resultiert jedoch 
aus den im direkten Umfeld durchgeführten Flächenrecycling-Maßnahmen und dient so-
mit der Wiedernutzbarmachung von innerstädtischen Brachflächen. 
 
Kampfmittel 
Vor Beginn von Erdarbeiten ist aus Sicherheitsgründen die Fläche auf Kampfmittel zu 
sondieren (Empfehlung: EDV-Flächenaufzeichnung). Die durch Sondierung festgestellten 
Störkörper/Kampfmittel sind aufzugraben bzw. zu bergen. Im Bebauungsplan wird ein ent-
sprechender Hinweis auf die Notwendigkeit zur Gefahrenerforschung auf Kampfmittel auf-
genommen. 
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4.4.5 Wasser 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Die Flächen werden zurzeit als Grünfläche für die Pferdehaltung genutzt. Das anfallende 
Niederschlagswasser versickert vollständig und dient somit der Grundwasseranreiche-
rung. 
 
Wasserschutzgebiet: 
Der Geltungsbereiche der Flächennutzungsplan-Änderung „Wedderkopsweg“, befindet 
sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. 
 
Grundwasser: 
Im Geltungsbereich ist ein zusammenhängender Grundwasserleiter bei im Mittel rd. 71,9 
mNHN bzw. bei rd. 1,8 m unter der Geländeoberkante vorhanden. Aufgrund der Bodenbe-
schaffenheit sind hohe Grundwasserstände anzutreffen und mit oberflächennahen Stau-
wasserständen zu rechnen. 
 
Oberflächenwasser: 
Aufgrund der bisherigen Nutzung als Pferdeweide und private, gärtnerische Freizeitfläche, 
sind die Flächen weitgehend unversiegelt. Das anfallende Niederschlagswasser wird zur-
zeit vollständig versickert und dient somit der Grundwasseranreicherung. Westlich des 
Planbereiches verläuft der verrohrte Neue Graben, der auch als Regenwasservorfluter ge-
nutzt wird.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Das anfallende Niederschlagswasser wird weiterhin versickert. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Die geplante Bebauung wird einen Großteil der Grünfläche versiegeln und steht dann für 
die Niederschlagsversickerung nicht mehr zur Verfügung. Aufgrund der geringen Leis-
tungsfähigkeit des Gewässers, in den das Niederschlagswasser eingeleitet werden soll, 
ist eine Regenwasserrückhaltung vorzusehen. 

 
4.4.6 Klima, Luft 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Plangebiet liegt in direkter Nähe zur nordwestlich gelegenen A391. Die Freifläche be-
sitzt entsprechend dem aktuellen Klimagutachten (GeoNET 2017/2018) eine sehr hohe 
bioklimatische Bedeutung. Hier endet ein weiträumiges Kaltluftentstehungsgebiet, das bei 
sommerlichen austauscharmen Wetterlagen die äußeren Siedlungsbereiche des westli-
chen Ringgebietes mit Kalt- und Frischluft versorgt.  
Die direkte Nähe zur A391 stellt bezüglich der Luftschadstoffbelastung ein Problem dar. 
Im vorliegenden Klimagutachten aus 2012 (Steinicke und Streifeneder 2012) wurden im 
lufthygienischen Teil für den Abschnitt (Prognose 2015) zwar keine Grenzwertüberschrei-
tungen errechnet, er wurde aber als belastet eingestuft. In den vorliegenden Verkehrsmo-
dellen wird auf dem Autobahnabschnitt mit einer weiteren Verkehrszunahme gerechnet. 
So ist davon auszugehen, dass die Luftschadstoffbelastung von Relevanz ist. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Die klimaökologischen Funktionen und lufthygienischen Belastungen bleiben bestehen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Aufgrund der relativ geringen Flächengröße der geplanten Maßnahme sind die Auswir-
kungen auf das Schutzgut Klima/Luft unwesentlich. 
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4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Der Bereich wird aktuell als Pferdeweide und private Freizeitfläche genutzt. Im östlichen 
Bereich befinden sich ein Unterstand für Tiere sowie aktuell noch genutzte Hütten. Der 
Bereich grenzt im Norden an die A 391 an. Die Gehölzreihe entlang des Wedderkops-
wegs schirmt den Bereich in Teilen gegen die vorhandene Bebauung ab. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Der momentan bestehende grünbestimmte Freiraumbereich bleibt erhalten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Bei Durchführung der Planung erfolgt eine Überbauung einer derzeit offenen und begrün-
ten Fläche, die von den Bewohnern der angrenzenden Bebauung entlang der öffentlichen 
Wege genutzt wird.  
 
Abgesehen vom Verlust lokal wichtiger Freiraumflächen passt sich das Vorhaben in Anbe-
tracht der Lage im Stadtgebiet grundsätzlich in die städtischen Strukturen und somit das 
Ortsbild ein. Durch Erhaltung von Grünstrukturen sowie der Schaffung neuer Grünstruktu-
ren im Zusammenhang mit der Freiflächengestaltung der Außenanlage des Schulgelän-
des werden die Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild vermindert. 
 
Das Vorhaben ist bezogen auf den Siedlungskörper von vergleichsweise geringer Größe, 
so dass sich die visuellen Auswirkungen auf die Nahzone beschränken. 
 
Wie bereits unter Kapitel 2 erläutert, ist im RROP 2008 die betreffende Fläche als Vor-
ranggebiet „Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung“ dargestellt. Mit 
der Durchführung der Planung kann diesem Ziel der Raumordnung nicht entsprochen 
werden. Aufgrund der Randlage, sowie die Inanspruchnahme einer nur relativ geringen 
Fläche des dann funktional verbleibenden Vorranggebietes für intensive Erholungsnut-
zung, ist die Abweichung unkritisch. Im Übrigen ist das umliegende Wohnquartier über ein 
Freizeitwegenetz mit weiteren, südlich gelegenen Freiflächen mit Erholungsstrukturen 
beidseits der Autobahn verknüpft. Insofern wird der Belang der Erholungsnutzung für das 
benachbarte Wohnquartier nicht beeinträchtigt. 
 

 
4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind keine geschützten Denkmäler und sonstige kul-
turell wertvolle Objekte mit historischer, architektonischer oder archäologischer Bedeu-
tung vorhanden. Auch im Boden sind weder Bodendenkmale und sonstige wertvolle Ob-
jekte bekannt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Ohne Durchführung der Planung wird sich der diesbezügliche Umweltzustand nicht än-
dern 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Mit Durchführung der Planung sind keine negativen Auswirkungen auf Kulturgüter oder 
sonstige Sachgüter zu erwarten. Sollten wider Erwarten bei Bauarbeiten Gegenstände o-
der Spuren auftreten, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kultur-



- 16 - 
 

 

 
149. Änderung des Flächennutzungsplanes „Grundschule Wedderkopsweg“  Stand: 23.09.2020 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 
 

denkmale sind (Bodenfunde), sind grundsätzlich die Regelungen des § 14 Nds. Denkmal-
schutzgesetz beachtlich und diese einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Be-
auftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen. 
 
 

 
4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

 
Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmäßig Wechselwirkungen zwi-
schen verschiedenen Schutzgütern und Umweltmedien. Die nachweisbaren und/oder 
messbaren Veränderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den einzelnen Schutzgü-
tern beschrieben.  
 
Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen keine direkten Eingriffe auf die 
betrachteten Schutzgüter. Eine genauere Bilanzierung von Wechselwirkungen und Wir-
kungsgefügen der Schutzgüter untereinander erfordert eine wissenschaftliche Herange-
hensweise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar ist. 
  
Die im Umweltbericht genannten Maßnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt 
einer gesunden Umwelt und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden Wohn- 
und Arbeitsumfeldes positiv aus.  
 
Gravierende Wechselwirkungen sind im Rahmen der FNP-Änderung weder für den Gel-
tungsbereich, noch für die jeweils angrenzenden Bereiche zu erwarten. Durch Bebauung 
und Neuversiegelung sind grundsätzlich Beeinträchtigungen der Umwelt verbunden. Ne-
ben der Zerstörung der natürlichen Bodenfunktionen und dem Verlust von Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere sind Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt (Grundwasser-
neubildung) und auf das lokale Klima (z.B. kleinflächige Überwärmungen) zu erwarten.  
 
Unter Berücksichtigung der Wertigkeit der Eingriffe, der lokal begrenzten Bedeutung der 
Auswirkungen und der festgesetzten Maßnahmen auf der Bebauungsplanebene zum 
Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft, zur Regenrückhaltung und zum Schutz 
vor schädlichen Immissionen ist davon auszugehen, dass im vorliegenden Fall bei den 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern nicht mit erheblichen negativen 
Auswirkungen zu rechnen ist. 
 
 
4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 

 
Südlich des Plangebietes in etwa 500 m Luftlinie wird aktuell das Wohnbaugebiet Feld-
straße entwickelt, für das ein Bauleitplanverfahren durchgeführt wurde. Das Baugebiet mit 
verdichtetem Geschosswohnungsbau wird sich auf die Klimaschneise zum westlichen 
Ringgebiet auswirken. Im Rahmen des Umweltberichtes zum Baugebiet Feldstraße wur-
den die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima untersucht. Im Bebauungsplan Fedlstraße 
wird durch eine Reihe von festgesetzten Maßnahmen, wie beispielsweise Ausrichtung der 
Gebäude, werden negative Auswirkungen durch das Baugebiet Feldstraße auf die Kalt- 
und Frischluftversorgung des westlichen Ringgebietes minimiert. Insgesamt wurde fest-
gestellt, dass die Auswirkungen durch das Baugebiet lokal begrenzt bleiben und somit auf 
das Schutzgut als nicht erheblich zu bewerten sind.  
 
Auch wenn mit der Umsetzung des Wohnbaugebietes die Bedeutung der Kaltluft liefern-
den Bereiche nördlich des Vogelsangs partiell steigen wird, so hat der Planbereich der 
Grundschule, aufgrund der relativ geringen Flächengröße, der geplanten Maßnahme und 
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der Lage am äußersten Rand der Kaltluftentstehungsbereiche sowie innerhalb des Sied-
lungskörpers keinen wesentlichen Einfluss auf die Kaltluftentstehungsversorgung des 
westlichen Ringgebietes. Für den gesamten Bereich gilt, dass hier ein großräumiges Kalt-
luftentstehungsgebiet mit Anschluss an die Freiflächen außerhalb des Stadtgebietes be-
steht. Dieses Kaltluftentstehungsgebiet zeichnet sich durch hohe Kaltluftvolumenströme 
bei entsprechenden Wetterlagen aus. 
 
Eine erhebliche Verschlechterung der stadtklimatischen und lufthygienischen Situation im 
westlichen Ringgebiet durch den Geltungsbereich Bauleitplanverfahrens Wedderkopsweg 
ist auch bei einer kumulierenden Betrachtung mit dem Baugebiet Feldstraße nicht zu er-
warten. 
 
 
4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen 
 
 
Lärm 
Planvorhaben: 
Da im Plangebiet Überschreitungen der Orientierungswerte festzustellen sind, ist im Zuge 
der Aufstellung des Bebauungsplanes ein Schallschutzkonzept zu erarbeiten. Grundsätz-
lich ist dabei eine sachgerechte städtebauliche Abwägung gemäß Baugesetzbuch 
(BauGB) erforderlich und es sind im Bebauungsplan geeignete Maßnahmen zur Sicher-
stellung eines ausreichenden Lärmschutzes planungsrechtlich festzusetzen. 
 
In Einzelfällen kann bei lärmvorbelasteten Gebieten eine Überschreitung der schalltechni-
schen Orientierungswerte im Bereich abwägungsrechtlicher Akzeptanz liegen. Das Plan-
gebiet zur Realisierung der Grundschule befindet sich im Einwirkbereich der Autobahn 
391 und ist lärmvorbelastet. Bei freier Schallausbreitung wird in dem nördlichsten, der Au-
tobahn zugewandten Teilbereich des Plangebietes der Orientierungswert für ein Mischge-
biet überschritten. Bei Schulen wird die Einhaltung der Orientierungswerte eines WA emp-
fohlen, wobei Schulen grundsätzlich auch in einem MI-Gebiet allgemein zulässig sind.  
 
In Einzelfällen kann bei lärmvorbelasteten Gebieten eine Überschreitung der schalltechni-
schen Orientierungswerte im Bereich abwägungsrechtlicher Akzeptanz liegen. Das Plan-
gebiet zur Realisierung der Grundschule befindet sich im Einwirkbereich der A391 und ist 
lärmvorbelastet. Bei freier Schallausbreitung wird im Plangebiet der Orientierungswert für 
ein Allgemeines Wohngebiet am Tag und in der Nacht deutlich überschritten.  
 
Grundsätzlich können auch in derart vorbelasteten Lagen gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse geschaffen werden. Dazu sind im Rahmen des begleitenden Bebauungsplanver-
fahrens Maßnahmen des planerischen und/oder passiven Schallschutzes festzusetzen.  
 
Im parallelen Bebauungsplanverfahren wird die Errichtung einer Grundschule mit Sport-
halle im Plangebiet vorbereitet. Bei Schulen wird die Einhaltung der Orientierungswerte 
eines WA empfohlen, wobei Schulen grundsätzlich auch in einem MI-Gebiet allgemein zu-
lässig sind und Sporthallen keine schutzbedürftigen Räume darstellen. 
 
Bauphase: 
Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle, diese so zu be-
treiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm-, Staub-, Licht- und Erschütterungs-
emissionen) verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und 
dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden.  
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Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen werden im Rahmen des begleitenden Bebau-
ungsplanverfahrens bzw. des Baugenehmigungsverfahrens dargelegt. 
 
Sonstige Emissionen/Immissionen  
Bezüglich anderer Emissionen/Immissionen (z. B. Geruch, Staub, Erschütterungen, elekt-
romagnetische Strahlung) sind keine Maßnahmen zur Minderung etc. notwendig. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Die Eingriffs-Ausgleichregelung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die 
Detailaspekte des Schutzes von Tieren und Pflanzen sind im Rahmen einer umfassenden 
landschaftspflegerischen Begleitplanung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wei-
ter auszuführen. 
 
Schutzgut Boden und Fläche 
Auf den nicht für die Bebauung vorgesehene Flächen sollten während der Bauphase die 
Beeinträchtigungen des Bodens (Umlagerung, Überfahren, temporäre Befestigung von 
Lagerflächen, etc.) auf ein Mindestmaß reduziert werden. 
 
Zur Klärung der Gründungseigenschaften sowie der Versickerungsfähigkeit des Bodens 
ist ein Bodengutachten vorgesehen. 
 
Kampfmittel 
Vor Beginn von Erdarbeiten ist aus Sicherheitsgründen die Fläche auf Kampfmittel zu 
sondieren (Empfehlung: EDV-Flächenaufzeichnung). Die durch Sondierung festgestellten 
Störkörper/Kampfmittel sind aufzugraben bzw. zu bergen. Im Bebauungsplan wird ein ent-
sprechender Hinweis aufgenommen. 
 
Wasser 
Ob eine Versickerung des Niederschlagswassers trotz der Bebauung möglich ist, kann 
erst nach Vorlage des Baugrundgutachtens bewertet werden. 
 
Klima und Luft 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima/Luft können durch den Erhalt von Grünstruk-
turen und Neuanpflanzungen auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. 
 
 
4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach der 
Flächennutzungsplanänderung zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastro-
phen zu erwarten sind 
 
Da die Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen 
keine Baurechte festsetzt, sind die möglichen Auswirkungen in Bezug auf schwere Unfälle 
und Katastrophen nicht abschätzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung konkretisiert. 
 
4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen  
(Monitoring) 
 
Da die Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen 
keine Baurechte festsetzt, sind die erforderlichen Maßnahmen zur Überwachung der er-
heblichen Umweltauswirkungen nicht abschätzbar. Diese werden auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung konkretisiert. 
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4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 
Bei einem Verzicht auf die Darstellung der Fläche als Wohnbaufläche zur Entwicklung als 
Grundschul-Standort würden die derzeitigen Nutzungen der Weideflächen und Freizeit-
garten zunächst weiter erfolgen. Grünstrukturen, Boden, Wasserhaushalt sowie Klein-
klima würden nicht gestört und die Flächen würden als Lebensraum für Pflanzen- und 
Tierarten in ihrer derzeitigen Form erhalten bleiben. 
 
Aufgrund der Lage der Flächen innerhalb des Stadtgebietes und dem derzeitigen Sied-
lungsdruck ist jedoch langfristig eine bauliche Entwicklung wahrscheinlich, mit den ent-
sprechenden Folgen auf die Schutzgüter wie auch bei der hier betriebenen Planung.  
 
Innerhalb des dicht bebauten Westlichen Ringgebietes gibt es nur wenige räumliche Mög-
lichkeiten zur Realisierung der neuen Grundschule, wobei die Verfügbarkeit geeigneter 
Flächen, die in einem adäquaten Zeitrahmen entwickelt werden können, zusätzlich ein-
schränken. Unter städtebaulichen Gesichtspunkten kommen hierfür lediglich zwei Stand-
orte in Betracht.  
 
Der eine Standort liegt südlich des Madamenweg, in direkter Nähe des definierten Such-
raums, befindet sich aber im Schulbezirk der Grundschule Bürgerstraße. 
 
Ein veränderter Zuschnitt der Grundschulbezirke Diesterwegstraße und Bürgerstraße un-
ter Bildung eines neuen Schulbezirks für die geplante Grundschule ist hier nicht sinnvoll 
möglich. Schulfachlich ist der Standort daher weniger geeignet.  
 
Der zweite Standort befindet sich westlich des Wedderkopswegs zwischen Schölkestraße 
und Triftweg. Ein Teil der Fläche befindet sich in städtischem Eigentum. Darüber hinaus 
sind zwei private Grundstücksflächen betroffen, wovon eine bereits von der Stadt erwor-
ben werden konnte. Dieser Standort befindet sich sowohl im Grundschulbezirk Diester-
wegstraße. Ferner befindet sich das Baugebiet Feldstraße, aus dem das höchste zusätzli-
che Schüleraufkommen von allen im Grundschulbezirk Diesterwegstraße geplanten Bau-
gebieten zu erwarten ist, in unmittelbarer Nähe. Der Standort ist daher aus schulfachlicher 
Sicht besonders geeignet.  
 
Um das durch die dynamische Baulandentwicklung zu erwartende Schüleraufkommen be-
wältigen zu können und längere Interimslösungen möglichst zu vermeiden, ist das Bau-
leitplanverfahren möglichst zügig abzuwickeln. Da sich die betreffenden Flächen bereits 
überwiegend im städtischen Eigentum befinden, kann dieser Standort kurzfristig entwi-
ckelt werden. 
 
Zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1 a (2) BauGB und dem Vor-
rang der Innenentwicklung vor Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen und 
Wald wird auf Kapitel 4.4.3 – Fläche verwiesen. 
 
 
4.9 Zusammenfassung 
 
Mit der Umsetzung der Planung gehen bisher landwirtschaftliche Grünlandflächen verlo-
ren und werden versiegelt. Dieser Sachverhalt widerspricht zunächst dem in der Bauleit-
planung zu berücksichtigende Belang gem. § 1 Abs.6 Nr. 8 b. Eine Umnutzung landwirt-
schaftlicher Nutzflächen soll nur in einem notwendigen Umfang erfolgen und sind zu be-
gründen. Dabei sollen Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden. 
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Letztlich ist die Planung dieser sozialen Infrastrukturmaßnahme aber Resultat der bauli-
chen Entwicklung von Wohnbauprojekten innerhalb des westlichen Ringgebietes zur De-
ckung des aktuellen Bedarfes an neuem, zusätzlichem Wohnraum, die als Maßnahmen 
der Innenentwicklung sowie baulicher Wiedernutzbarmachung von Brachflächen durchge-
führt werden und diesbezüglich dem Planungsgrundsatz des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden sowie der städtebaulichen Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung folgen. 
 
Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, die 
mit der Änderung des Flächennutzungsplans vorbereitet werden, sind insbesondere der 
Verlust von Boden und Bodenfunktion durch Versiegelung sowie der Verlust und die Ver-
änderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen zu nennen. 
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden auf der Ebene des Bebauungsplans unter 
Berücksichtigung von anerkannten Beurteilungsmaßstäben bewertet. Als Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen sind für das Baugebiet Begrü-
nungsmaßnahmen und die Einschränkung der zulässigen bebaubaren Grundstücksfläche 
Vorgesehen. 

 
Zur Kompensation der verbleibenden erheblichen Eingriffsfolgen sind im Bebauungsplan 
externe Ausgleichsmaßnahmen geplant, auf denen neue Waldstrukturen geschaffen wer-
den. Zum Ausgleich des Verlustes von artenschutzrechtlich relevanten Lebensräumen 
von Brutvögeln und Fledermäusen werden Nist- und Ruhestätten an Gebäuden angeord-
net.  

 
Zum Schutz des angrenzenden Wohngebietes vor Lärmbelastungen aus dem Vorhaben 
werden Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt. Das zusätzliche Ver-
kehrsaufkommen auf bestehenden Straßen führt nicht zu erheblichen zusätzlichen Lärm-
belastungen in den angrenzenden Wohngebieten.  
 
Durch die genannten Maßnahmen werden die Umweltauswirkungen minimiert und im 
Sinne der Eingriffsregelung weitgehend ausgeglichen. 
 
 
5 Begründung der Darstellungen, Fazit 
 
Begründung der Darstellungen 
Wohnbauflächen gemäß § 5 (2) Nr. 1 BauGB  
Mit der Darstellung von Wohnbauflächen wird auf Flächennutzungsplanebene die Voraus-
setzung geschaffen, im parallelen Bebauungsplan Baurecht für eine zweizügige Grund-
schule mit Sporthalle, als Einrichtung der dem Wohnen dienenden örtlichen Infrastruktur, 
herzustellen.  
 
Die geplante zweizügie Grundschule ist verhältnismäßig klein in der Beanspruchung der 
Fläche, dient dem Wohnen und ist nicht überregional bedeutend. Aus diesen Gründen 
wird die Fläche als Wohnbaufläche im FNP dargestellt. Schulen oder sonstige Einrichtun-
gen des Gemeinbedarfs werden nur als Gemeinbedarfsfläche im Flächennutzungsplan 
dargestellt, sofern sie großflächiger und von überörtlicher Bedeutung sind. Als Beispiel sei 
hier die IGS Wilhelm-Bracke-Schule in der Weststadt genannt. 
 
Fazit: 
Als Maßnahmen der Innenentwicklung sowie baulicher Wiedernutzbarmachung von 
Brachflächen erfordern umfangreiche Wohnbau-Entwicklungsprojekte im Westlichen 
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Ringgebiet zusätzliche Kapazitäten entsprechender sozialer Infrastruktureinrichtungen, 
wie insbesondere auch Schulen.  
 
Ein neuer Standort für eine Grundschule wird erforderlich. Die Standortuntersuchung 
ergab, dass bei Berücksichtigung verschiedene Voraussetzungen und Kriterien schuli-
scher Belange und die zeitnahe Flächenverfügbarkeit der Standort am Wedderkopsweg 
am besten geeignet ist. Die zukünftige Nutzung der Fläche als Grundschulstandort dient 
der Allgemeinheit. 
 
Die im Umweltbericht benannten Schutzgüter werden durch die Planung mit durchschnitt-
lich geringer bis mittlerer Erheblichkeit beeinflusst. Die negativen Auswirkungen können 
soweit wie möglich durch Kompensationsmaßnahmen und Maßnahmen zur Vermeidung 
im Bebauungsplanverfahren begrenzt und weitgehend ausgeglichen werden.  
 
Aus den genannten Gründen ist als Fazit die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anfor-
derungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen vereinbar und gewähr-
leistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung.  
 
 
6 Verfahrensablauf  
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 11.12.2018 die Aufstellung 
der 149. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig beschlossen. 
Im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB wird der Bebauungsplan LE 38 aufgestellt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB 
mit Schreiben vom 24.01.2019 frühzeitig von der 149. Änderung des Flächennutzungspla-
nes unterrichtet und mit Terminsetzung zum 28.02.2019 zur Äußerung aufgefordert.  
 
Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 (1) BauGB mit Bekanntmachung vom 18.10.2019 bis 
zum 28.10.2019 durch Aushang und durch eine Bürgerversammlung am 28.10.2019 früh-
zeitig beteiligt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB 
mit Schreiben vom 23.06.2020 von der 149. Änderung des Flächennutzungsplanes unter-
richtet und mit Terminsetzung zum 23.07.2020 zur Äußerung aufgefordert.  
 
Mit den vorliegenden Unterlagen wird Beteiligung der öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
durchgeführt. 
 
 



 
 
 Anlage Nr. 
 Stand: 28.11.2019 
 
 
 
149. Änderung des Flächennutzungsplans „Grundschule Wedderkopsweg“ 
Bebauungsplan 
Wedderkopsweg LE 38 
Niederschrift der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde in Form einer Bürger-
versammlung durchgeführt. Ergänzend standen die Unterlagen vom 18. bis 28. Okto-
ber 2019 im Aushang sowie auf der Internetseite der Stadt Braunschweig zur Einsicht 
zur Verfügung. 
 
 
Ort: Aula des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule 

Zeit: 28. Oktober 2019, 19:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr 

Teilnehmer: ca. 32 Bürgerinnen und Bürger 
Frau Dirks und Frau Plotz (Stadt Braunschweig, Abt. Stadtplanung) 
Herr Gödecke, Herr Ahlborn, Herr Eberle (Fachbereich Schule) 

 
Anhand einer Power-Point-Präsentation wurde die Planung vorgestellt. 
Zusätzlich war zur Information ein Plan ausgehängt, der den Zuschnitt des betroffenen 
Grundschulbezirks sowie die angrenzenden Schulbezirke darstellt. 
 
Frau Dirks eröffnete die Veranstaltung um 18:00 Uhr und begrüßte die anwesenden 
Bürgerinnen und Bürger und stellte die Vertreter der Verwaltung vor. Nachdem sie den 
geplanten Ablauf der Veranstaltung erklärt hatte, erläuterten zunächst die Vertreter der 
Schulverwaltung ihre Überlegungen. 
 
Herr Eberle erläuterte die schulfachlichen Belange und die Vorgehensweise der Daten-
erhebung. Für Grundschulen gibt es feste Bezirke. Hier handelt es sich um den GS-Be-
zirk „Diesterwegstraße“, der sehr großflächig ist. 
 
Anhand des ausgehängten Plans erläuterte Herr Ahlborn den Zuschnitt der GS-Be-
zirke. 
 
Grundschulen dürfen nach Verordnung für die Schulorganisation (SchOrgVO) nur 4-
zügig geführt werden. Die GS Diesterwegstraße wird 4-zügig ausgebaut. Das gestie-
gene Schüleraufkommen in Folge der demografischen Entwicklung und realisierter so-
wie geplanter Wohnbaugebiete (Hermannstraße, Wittekindstraße, Noltemeyer-Höfe, 
Spinnerstraße, Feldstraße, Ernst-Amme-Straße) würde  eine 5-7-Zügigkeit ab dem 
Schuljahr 2021/2022erfordern.. 
 
Erweiterungen benachbarter GS sind nur möglich, soweit der Platz und das Baurecht 
dies zulassen. Änderungen der Einzugsbereiche mit Erweiterungen benachbarter GS 
führen zu keiner Lösung, da auch dort überall die Auslastung hoch ist und keine freien 
Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die GS Pestalozzistraße wird künftig 4-zügig erwei-
tert und die GS Lehndorf ist bereits in Teilen 5-zügig, was nur übergansweise zulässig 
ist. 
 
Ergebnis: Es ist eine neue 2-zügige Grundschule (Ganztagsbetrieb) erforderlich. 
 
Geplant ist der Zuschnitt eines neuen kleinen Schulbezirks mit sicheren fußläufigen 
Schulwegen mit dem Grundsatz „kurze Beine kurze Wege“. 
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Grenzen des neuen Bezirks z.B.: Tangente und Hildesheimer Straße. 
Der neue Schulbezirk muss aber noch durch die Ratsgremien beschlossen werden. 
 
Die GS Wedderkopsweg würde relativ zentral im neuen Schulbezirk liegen. Die Nähe zum 
größten Neubaugebiet „Feldstraße“ erscheint auch günstig. 
 
Durch die fußläufige Erreichbarkeit soll auch der Pkw-Verkehr eingeschränkt werden. 
 
Es könnte eine Belegung mit bis zu ca. 24 Kindern/Klasse erreicht werden. 
 
Da auch die GS Lehndorf stark ausgelastet ist, könnte die neue GS auch Kinder aus dem 
Bereich südlich der Hannoverschen Straße aufnehmen. 
 
Dann erklärte Frau Dirks zunächst den Ablauf des Aufstellungsverfahrens für den Bebau-
ungsplan.  
 
Sie stellte die Planungsabsichten vor, wobei sie zunächst sie die geplante Änderung des Flä-
chennutzungsplanes erläuterte.  
 
Die zukünftige Darstellung soll „Wohnbaufläche“ sein. Grundschulen und Kindertagesstätten 
sind in dieser Darstellung auf der Ebene des Flächennutzungsplans enthalten. 
 
Anschließend erläuterte sie die wesentlichen Planungsziele und Rahmenbedingungen des 
Bebauungsplanes: 
- Gutachten: 

o Lärm: Schule, Sporthalle, An- und Abfahrtsverkehr, Tangente 
o Lufthygiene: aufgrund der Nähe zur Tangente 
o Verkehr: wieviel/wann/Belastung Knotenpunkte, evtl. auch in Alternativen 
o Boden: Baugrund, Altlasten 
o Entwässerung: wohin mit dem Regenwasser 
o Artenschutz: z.B. sind Maßnahmen für geschützte Tierarten erforderlich 

- Bauverbotszone zur A 391: 40 m ab Fahrbahnrand 
- Baumasse: ca. 2.600 m² BGF + Sporthalle 
- Entwurfs-Skizzen: 

Bei den vier Skizzen handelt es sich um Entwürfe der Abteilung Stadtplanung und noch 
nicht um Planungen des Fachbereichs Hochbau. 
Die Skizzen stellen verschiedene Möglichkeiten der Anordnung der Gebäude, de Schul-
hofes und der Erschließung beispielhaft und unverbindlich dar. 
Das Raumprogramm muss noch beschlossen werden. 

 
Anschließend wurden die Fragen und Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger erörtert. 
(Fragen und Stellungnahmen wurden hier nach Themen zusammengefasst) 
 
1. Wird der Wedderkopsweg ausgebaut? 

Der Wedderkopsweg ist heute keine Straße. Ohne Not wird keine Straße ausgebaut, da 
dies ja Kosten erzeugen würde.  
Grundsätzlich ist die zukünftige Erschließung jedoch abhängig vom Ergebnis des Ver-
kehrsgutachtens. Deshalb ist noch keine verbindliche Aussage hierzu möglich. 
 

2. Bis zum neuen Baugebiet Feldstraße ist es ein weiter Weg, das widerspricht dem 
Prinzip „Kurze Beine/kurze Wege“. 
Grundsätzlich sind bis zu 2 km Entfernung fußläufig zumutbar. Bei größeren Entfernun-
gen werden u.U. Fahrdienste eingerichtet. 
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Die Entfernung zum Neubaugebiet beträgt ca. 600 m und ist damit ein sehr kurzer Weg. 
Der Zuschnitt des neuen GS-Bezirks ist relativ klein und verkehrssicher. 
 

3. Die Überquerung der Hildesheimer Straße ist nicht sicher, sondern gefährlich. 
Die Hildesheimer Straße wäre die nördliche Grenze des neuen GS-Bezirks. 
 

4. Sie planen bereits mit Kindern, die noch gar nicht da sind. 
Das muss so sein und wird auch in anderen Wohnbaugebieten so gehandhabt. 
Container an vorhanden Schulen und Schülerbeförderung sollten immer nur Übergangs-
lösungen sein. 
 

5. Warum wird die GS nicht innerhalb des Neubaugebietes Feldstraße gebaut? 
Der geplante Standort versorgt nicht nur das Baugebiet „Feldstraße“. Mit dem neuen Zu-
schnitt liegt sie GS dann etwa in der Mitte des Schulbezirks. 
Die Flächen des Neubaugebietes sollen für den dringenden Wohnraumbedarf (Ge-
schosswohnungen) genutzt werden. 
Die Altlasten wurden für viele Millionen entsorgt. 
Es gab in der Vergangenheit immer wieder Überlegungen, wie die städtischen Flächen 
am Wedderkopsweg genutzt werden könnten. 
Mit dem Bau der GS kann das städtische Grundstück jetzt einer sinnvollen Nutzung zu-
geführt werden. 
 

6. Das gesamte Baugrundstück gehört nicht der Stadt. Hat Braunschweig zu viel 
Geld? 
Die Stadt BS ist Eigentümer der größten Teilfläche. Ein Flurstück kann angekauft wer-
den. Der Eigentümer eines weiteren Flurstücks ist nicht verkaufsbereit. Die Varianten zei-
gen auf, dass eine Realisierung auch ohne dieses Flurstück möglich ist. 
 

7. Wieso liegt die geplante GS in der Mitte? Bis zur Begrenzung Tangente ist nicht 
mittig. 
Es ist sicherlich nicht genau die Mitte, aber schon weitestgehend. Der Zuschnitt des Be-
zirks ist aufgrund der Tangente schwierig. Es ist aber angedacht, dass auch Schüler aus 
Lehndorf die neue Schule besuchen. 
 

8. Könnte dort nicht ein Park angelegt werden? Das wäre gut für die Umwelt, CO 2-
Bilanz usw. 
Es wird auch noch das kleinste Stück Grün zugebaut. 
Dies wird als Anregung mitgenommen. 
 

9. Alte Gebiete werden immer durch Neubaugebiete belastet, z.B. Geräuschbelas-
tung. Warum müssen die Bestandgebiete das immer hinnehmen? 
Eine Stadt wächst auch im Bestand, s. „Noltemeyer-Höfe“. Es kann nicht nur auf der grü-
nen Wiese gebaut werden. Außerdem wird damit wieder Verkehr erzeugt, der in die Stadt 
fließt. 
 

10. In der heutigen Zeit sollte man nicht mehr so viele Flächen neu versiegeln. 
Warum nutzt man nicht das schöne alte MIAG-Verwaltungsgebäude an der Ernst-
Amme-Straße oder die Oswald-Berkhan-Schule? 
Das Grundstück Ernst-Amme-Straße ist Privateigentum. Der Eigentümer plant andere 
Nutzungen. 
Die Bausubstanz des ehemaligen Verwaltungsgebäudes ist marode. Es soll bis auf die 
Fassade abgerissen werden. 
Die Oswald-Berkhan-Schule hat auch ein Raumdefizit. 
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Wenn die Statik eine Aufstockung zulassen würde, müsste damit der Eigenbedarf ge-
deckt werden. 
 

11. Unsere Balkone liegen zum Wedderkopsweg. Wie werden wir vor Lärm (Schulhof, 
Sporthalle) geschützt? 
Unsere Häuser verlieren an Wert. Wir haben einen Blick auf eine Grünfläche ge-
kauft, der jetzt entfällt. 
Das Thema Lärmschutz wird im Gutachten geklärt. Daraus ergibt sich, ob und wenn ja 
welche Maßnahmen erforderlich sind. 
Mit dem Standort und der Ausrichtung der Gebäude auf dem Grundstück lässt sich auch 
bereits eine Abschirmung erreichen. 
Die Varianten zeigen die verschiedenen Möglichkeiten auf. Was am günstigsten ist, muss 
geprüft werden. 
Eine Grundschule in einem Wohngebiet führt nicht automatisch zu einem Wertverlust. 
Für Familien z.B. kann die Nähe zur GS positiv sein. 
 

12. Könnte zu den Balkonen nicht mehrreihig Bäume gepflanzt werden. Das wäre doch 
ein natürlicher Lärmschutz. 
Durch Baumpflanzungen wird kein Lärmschutz erreicht, da wäre sicher mindestens ein 
50 m Streifen nötig. Eine optische und damit gefühlte Abschirmung kann man dadurch 
aber erreichen. 
Diese Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 

13. Wie ist der Zeitplan, wann ist mit dem Bau zu rechnen? 
Das Bebauungsplanverfahren wird ca. 1½ Jahre dauern. 
Der Baubeginn der GS hat ca. 2 Jahre Vorlauf für Planung und Ausschreibung. 
Der GS-Betrieb ist ab dem Schuljahr 2024/2025 geplant. 
 

14. Ist Schulbetrieb bis 16:00 Uhr? 
Es gibt den Ratsauftrag, Ganztagsschulen einzurichten. Dementsprechend ist die GS zu 
planen. 
 

15. Um was für Flächen handelt es sich bei den in den Varianten dargestellten 
1.000 m²? 
Schulhof 
 

16. Die Freiräume für die Kinder sollten vor Tangenten-Lärm geschützt werden. 
Diese Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 

17. Die Stellplätze sollten nicht am Triftweg platziert werden, sondern dorthin wo be-
reits Lärm ist. 
Diese Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 

18. Triftweg und Wedderkopsweg sind Fahrradwege, mit der Erschließung der Schule 
ergibt sich ein schwieriges Nebeneinander. 
Die Erschließung über die Schölkestraße erscheint günstiger. 
Das Verkehrsgutachten wird aufzeigen welche Erschließung am günstigen – auch im 
Hinblick auf die Anwohner – sein wird. 
 

19. Warum auch noch eine Sporthalle? 
Wird diese auch am Abend und Wochenende genutzt? Das muss doch nicht auch 
noch sein. Dann wären auch weniger Stellplätze nötig. 
Für den Schulsport würde auch nur eine kleinere Halle benötigt. 
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In Lehndorf wurde gerade eine neue große Sporthalle gebaut, das muss doch aus-
reichen. 
In BS besteht zurzeit immer noch an Defizit an Sporthallen. 
Wenn Hallen für den Schulsport errichtet werden, werden diese immer auch für den Ver-
einssport genutzt. 
Einzige Ausnahme ist die Oswald-Berkhan-Schule dort gibt es lediglich einen Trainings-
/Bewegungsraum. 
Stellplätze müssen für Lehrkräfte und sonstiges Personal nachgewiesen werden. Die An-
zahl wird vermutlich dann auch den Nachweis für die Sporthalle erfüllen. 
 

20. An- und Abfahrt wird zu Chaos führen. 
Mit „Müttertaxis“ ist zu rechnen, da läuft niemand zu Fuß. 
Zur Klärung der Verkehrssituation dient das Gutachten; wenn dies vorliegt, muss abge-
wogen werden. 
In allen Stadtteilen muss auch die soziale Infrastruktur geschaffen werden. 
Der geplante Schulbezirk ist sehr klein, daher ist weniger Verkehr zu erwarten. 
Die Stadt bemüht sich gemeinsam mit der Polizei, die sogenannten „Elterntaxis“ durch 
Gespräche an einem „Runden Tisch“ zu reduzieren. Motto: „Kinder laufen lassen“ 
 

21. Müssen die Anwohner Kosten für die Anschlüsse Ver- und Entsorgung, z.B. Strom 
übernehmen? 
Reichen die vorhandenen Kanäle? 
Kosten für die Anwohner werden durch den Bau der Schule nicht ausgelöst. Ver- und 
Entsorgungsleitungen liegen ja bereits in den Straßen. 
Ob die Entwässerungskanäle ausreichen muss noch abschließend geklärt werden. Soll-
ten hier Erweiterungen erforderlich werden, werden die Kosten über den Gebührenhaus-
halt abgedeckt. 
 

22. Ist für die Regenwasserentsorgung eine offene Wasserfläche möglich? 
Im direkten Umfeld ist es sicher schwierig. Aber wäre eine Aufweitung an einer an-
deren Stelle, z.B. Richtung Westen denkbar? 
Für ein großes Regenrückhaltebecken fehlt der Platz.  
Das Entwässerungskonzept wird aufzeigen welche Lösung möglich ist. 
Es ist auch zu prüfen, in welche Richtung das Regenwasser geleitet werden muss. 
 

23. Sind Dach- und Wandbegrünungen sowie Speicherheizsysteme, z.B. Fotovoltaik, 
geplant?  
Dachbegrünung gehört inzwischen zum Standard. 
Die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in der Weststadt wurde z.B. als Passivhaus gebaut. 
 

24. Die Einrichtung von Elektromobilitätsanschlüssen auch für die Anwohner er-
scheint sinnvoll. 
Diese Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 

25. Die Grundschule in Ölper wurde vor einiger Zeit geschlossen.  
Rechnen Sie mit einer Erweiterung der Schule (s. z.B. Baugebiet Lamme)? 
Ist der Bau einer „nur“ 2-zügigen GS mit Sporthalle nicht ein enormer Aufwand? 
Die Bedarfslage wurde mit dem Ergebnis ermittelt, dass die Entwicklung der Baugebiete 
eine 5-7 zügige GS erfordert. Für einen Teil stehen die benachbarten GS zur Verfügung, 
daher reicht der 2-zügige Neubau. Auf dem Grundstück kann auch nicht mehr entstehen. 
Lamme war eine andere Situation. Der Ratsbeschluss für eine besondere Familien-För-
derung wurde gefasst, nachdem die Schulplanung in Lamme bereits abgeschlossen war. 
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26. Wie hoch wird das Schulgebäude? 
Auf der Grundlage eines Raumkonzeptes kann erst mit der Planung begonnen werden. 
Eine konkrete Aussage ist daher zurzeit nicht möglich. 
 

27. Vor 20 Jahren haben wir eine Wohnung mit Ausblick ins Grüne gekauft, jetzt wird 
uns so ein Ding hingesetzt. 
Es gibt keinen Anspruch auf „freie Aussicht“. Wir sind hier innerhalb der Tangente, also 
noch in der Kernstadt. Grundschule, Kita, Einkaufsmöglichkeiten, das sind alles Einrich-
tungen, die zum Wohnen in einer Großstadt wie Braunschweig dazugehören. 
 

28. Die gesamte Fläche war mal Bauland. Sogar Steuern wurden für Bauland bezahlt. 
Ein Bauantrag wurde mit der Begründung, es handelte sich um einen Grüngürtel 
abgelehnt. Es handelt sich um das Grundstück neben der geplanten GS. 
Planungsrechtlich handelt es sich hier um einen sogenannten „Außenbereich“. Der Flä-
chennutzungsplan von 1978 stellt „Grünfläche“ dar. Insofern bestand hier bisher kein 
Baurecht. 
Voraussetzung für den Bau der GS ist die Schaffung von Baurecht. Dazu dient die Auf-
stellung dieses Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplans. 
 

29. Wird dann jetzt alles Bauland und alle dürfen bauen? 
Nein, der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst lediglich das Schulgrund-
stück. Es wird ausschließlich Baurecht für die GS geschaffen. 
 

30. Es wurden heute sehr viel Einwände vorgebracht. Werden die auch berücksich-
tigt? 
Die Einwände finden Berücksichtigung im Sinne von prüfen, nachdenken, Auswirkungen 
minimieren, aber das Ziel Schulneubau bleibt bestehen. 
Das Protokoll dieser Veranstaltung erhalten die Ratsgremien als Anlage der Vorlage zum 
Auslegungsbeschluss zur Kenntnis. 
Die in der zweiten Stufe der Beteiligung der Öffentlichkeit eingehenden Stellungnahmen 
müssen bewertet und abgewogen werden. Die zu erstellende Abwägungstabelle enthält 
diese Stellungnahmen im Originalwortlaut. 
Die endgültige Entscheidung über die Planung trifft der Rat. 
 

31. Kann man Einspruch einlegen? 
Für Bürgerinnen und Bürger gibt es die Möglichkeit der Einwände während der zwei Be-
teiligungen der Öffentlichkeit. Danach könnte noch eine Klage gegen den Bebauungsplan 
eingereicht werden. 
Widerspruch wie z.B. bei einer Baugenehmigung ist nicht möglich. 
 

32. Die Artenschutzuntersuchung sollte über den Geltungsbereich hinausgehen. 
Es sind z.B. Insektengruppen und Heuschrecken vorhanden. 
Der Hinweis wird geprüft. 
 

 
Es wurde noch darauf hingewiesen, dass bei der nächsten Sitzung des Stadtbezirksrates die 
GS auf der Tagesordnung stehen wird. 
 
Die Veranstaltung wurde um ca. 20:30 Uhr beendet. 
 
gez. Plotz 
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